
Qualitätsbericht der KV Brandenburg 2007 
4.    Qualitätssicherung von A bis Z 

 
 
 
4.2      Ambulante Operationen 
 
Ambulante Operationen oder Eingriffe sind grundsätzlich nach Facharztstandard zu 
erbringen. In einigen Fällen (zur Durchführung bestimmter Operationen) bedarf es einer 
zusätzlichen Weiterbildung, die durch entsprechende Zeugnisse nachzuweisen ist. Die 
Eingriffe gliedern sich nach Ausmaß und Gefährdungsgrad nach den Empfehlungen des 
Robert Koch-Institutes in  Operationen  kleine invasive Eingriffe  invasive Untersuchun-
gen, vergleichbare Maßnahmen und Behandlungen  Endoskopien. Durch diese Einteilung 
in vier Kategorien ergeben sich nach der Qualitätssicherungsvereinbarung unterschiedliche 
Anforderungen an den Ort der Leistungserbringung. Daher ist zusätzlich durch eine 
schriftliche Erklärung detailliert zu bestätigen, dass die baulichen, apparativ-technischen, 
personellen und hygienischen Voraussetzungen am Ort der Leistungserbringung gegeben 
sind.  
 
 

 

Genehmigungs-
vorbehalt 

 

Eingangsprüfung/ 
Kolloquium 

 

Frequenzregelung  

Rezertifizierung  

Praxisbegehungen/ 
Hygieneprüfung 

 

Einzelfallprüfung durch 
Stichproben/  
Dokumentationsprüfung 

 

Vereinbarung von 
Qualitätssicherungsmaßnahmen beim 
ambulanten Operieren und bei sonstigen 
stationsersetzenden Leistungen 
Rechtsgrundlage: § 15 des dreiseitigen Ver-
trages nach § 115b SGB V zwischen den 
Spitzenverbänden der KK, der DKG und der 
KBV 
Gültigkeit: seit 1.10.1994,  
zuletzt geändert: 1.10.2006  

obligate Fortbildungen/ 
Teilnahme   

Genehmigungen 
Anzahl Ärzte mit Genehmigung*, 
Stand 31.12.2007 

632 

Anzahl beschiedene Anträge (Ärzte) 81 
- davon Anzahl Genehmigungen  81 
- davon Anzahl Ablehnungen  0 
Anzahl Widerrufe  
von Abrechnungsgenehmigungen 

0 

Anzahl Rückgabe/Beendigung  
der Abrechnungsgenehmigung 

48 

Bemerkungen: *einschließlich Erklärungen zur Teilnahme nach § 115 b 
 


	4.2      Ambulante Operationen

